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l45/J .Anfrage 

der A1t·geordneten A p p e l, W i n t e r e r und Ge~ssen 

an den Bundesminister für Justiz, 

betreffend die Verw6ndung von Strafgüfnngenen in der Privatwirtsch~ft. 

-.~.-...• -.... 
In den Betrieben dee Waldviertels werden vielfach Strafgefangene 

der Strafanstalt Stein zur Arbeitsleistung in ter Privatwirtschaft verwendet, 

.unter anderem auoh in solchen Betrieben, deren Badp.rf an Arbdtskräfttm 

duroh die Arb€;ii tsämter der Bbzirke dEis Wald:ti<;;rtels gt;'~ückt w(;rden kann. 

Du,rch zeitbedingte Bo;itrie'fseinschränkung8n (Saisonbdriebe) gehlm 

Untern~hme:r im zunehmenden AU:s.maße da zu über, Betriebs0inschränkung€n auf 

Koat~)n der zivilen ArbE:ütskräfte vorzunGhmon, indem zivile Arbeitsnehmer ge­

kündigt oder entlassen werden, Liie Anzahl der beschäftigten Strafgefangenen 

jedoch unberührt bleibt. 

Die' Öffentlichkeit erblickt in einer s:ü~hen'Maßnahmeder Un tE:r­

.ehme.!' eine Schädigung der Existenzmöglichkeiten der Arbeiterschaft und 

nimmt ßchärfstens gegen die Verw(mdung von Str~fgefangen~n in jenen Be­

trieben Stellung, deron Bedarf an Arbtiitskräften duroh die örtlieh€n Ar-

.&i t'Sämt€:r gedeckt würdfJn kann. UntBr anderem wurden in letztE:r Zeit in der 

Teppichfe,brik Eybl in Stein a .d.D. Arbei tarinnen entlassen, während iie An­

zahl der in diosem Betrie~ b8seh~~tigten Strafgefangenen unverändert blie). 

Das gleiche trifft bei der Konservenfa~rik Hietzgern in RehbE.rg bei Krems zu. 

Die gefertigten Abg80rdneten schen sich daher im Interesse der Ar­

beitersohaft genötigt, an den Herrn Bund\::sminister tUr Justiz folgende 

Anfz:,cg6 

zu ri eh t en:r 

1.) Ist der IIe:rr :Bundesminister fÜ~ Justiz bereit, bbi den zuständigen 

St~llen der Justi.zvorwal tung dahin zu wirken, daß Strafgefangene in der 

Privatwirtschaft nur dann zur J.rbeitsldstung zur Verfügung g'Gstellt werden, 

wenn der Bedarf an Arb.::;i tskrä.ften dureh dit;; .l..rbt:i tsämter nicht ged'c·ckt werden 

knan 7 • 

. f.) Ist de.!' Hürr Bunde.sminist:er. für Justiz .berei t., durch BrIaS die Justizver­

waltung anzuweisf:n, jenen Unternehmern, die Zivilarbcit<.;r entlassen, ohne die 

.Anzahl dtir bei ihnen b eschäftigtcn St:rafgefangt;:n~n herabzumind6rn, die wei­

tere Verwendung von Strefgl-fangenen zu verweigern? 
-.- .- .. -.. -.-.~ 
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